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RS OGH 1956/10/10 1Ob440/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1956

Norm

ABGB §914 IIId

ABGB §1116

Rechtssatz

Es kann nach den Verkehrsgep0ogenheiten nicht angenommen werden, daß ohne schriftliche Grundlage bloß durch

eine Bemerkung während der Vertragsverhandlungen der Bestandgeber eine vom bisherigen Rechtszustand

abweichende, so weitgehende Last wie ein Kündigungsverzicht auf sich nehmen wollte.
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